
 

 

B E S C H L U S S  

 

aus der Niederschrift über die 20. Sitzung – Wahlperiode 2020/2025 – 

des Rates 

vom 7. Februar 2023 

 

 

 

Öffentlicher Teil 

 

2) Wahl der/des ersten stellvertretenden Bürgermeisterin/-meisters 541-2020/2025 

  

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Rates am 3. November 2020 wurden Herr Michael Tekolf zum ers-

ten stellvertretenden Bürgermeister, Frau Beate Siegers zur zweiten stellvertretenden 

Bürgermeisterin und Herr Marco Goertz zum dritten stellvertretenden Bürgermeister ge-

wählt. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2022 erklärte Herr Michael Tekolf, dass er mit 

Ablauf des 31. Dezember 2022 von diesem Amt zurücktrete.  

 

Scheidet ein stellvertretender Bürgermeister während der Wahlperiode aus, ist gemäß 

§ 67 Absatz 2 Satz 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

der Nachfolger für den Rest der Wahlperiode ohne Aussprache in geheimer Abstim-

mung nach § 50 Absatz 2 GO NRW zu wählen. Das Wahlverfahren gemäß § 50 Absatz 

2 stellt eine Mehrheitswahl dar.  

 

Das Nachwahlverfahren unterscheidet sich somit grundlegend von der Wahl der Stell-

vertreter des Bürgermeisters in der konstituierenden Ratssitzung; denn diese Wahl er-

folgte gemäß § 67 Absatz 2 Sätze 1 bis 6 GO NRW nach den Grundsätzen der Verhält-

niswahl in einem Wahlgang.  

 

§ 67 Absatz 2 Satz 7 GO NRW schreibt nicht vor, wann die Nachwahl erfolgen muss. 

Im Interesse der Funktionsfähigkeit sollte der Rat die Nachwahl jedoch baldmöglichst 

durchführen. Die Wahl erfolgt ohne Aussprache und in geheimer Abstimmung.  
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Gemäß § 50 Absatz 2 Sätze 2 bis 6 GO NRW ist die vorgeschlagene Person gewählt, 

die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gül-

tige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen 

den Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine en-

gere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich 

vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

 

Gemäß § 50 Absatz 5 GO NRW zählen bei Beschlüssen und Wahlen Stimmenthaltun-

gen und ungültige Stimmen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Be-

rechnung der Mehrheit mit.  

 

Grundlage einer Wahl sind ein bis mehrere bestimmte Wahlvorschläge; jeder Wahlvor-

schlag beinhaltet dabei eine Person. Eine Auswahl aus mehreren Bewerbern ist dabei 

nicht zwingend notwendig, so dass auch das Vorliegen nur eines Wahlvorschlags für 

die Durchführung eines Wahlverfahrens genügt.  

 

Entsprechend der Anzahl der eingereichten Wahlvorschläge beinhaltet der Stimmzettel 

die Möglichkeit zur Stimmabgabe für einen der eingereichten Wahlvorschläge, zur Ab-

stimmung mit Nein sowie zur Enthaltung. 

 

Vor der Abstimmung wird der Bürgermeister die abgegebenen Wahlvorschläge be-

kanntgeben und um Benennung von Stimmzählern bitten.  

 

Der Bürgermeister stimmt bei der Wahl mit ab. Ebenso sind die Personen, die für die 

Wahl vorgeschlagen wurden, stimmberechtigt, da das Mitwirkungsverbot des § 31 GO 

NRW bei Wahlen in ein Ehrenamt nicht gilt. Jede stimmberechtigte Person hat eine 

Stimme.  

 

Anschließend wird die gewählte Person vom Bürgermeister gemäß § 67 Absatz 3 GO 

NRW in ihr Amt eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaf-

ten Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet.  

 

Beratungsverlauf: 

Bürgermeister Wassong bittet um Wahlvorschläge.  

 

Ratsmitglied Degenhardt schlägt seitens der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion Ratsmit-

glied Beate Siegers vor.  
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Weitere Wahlvorschläge werden nicht eingebracht.  

 

Zu Stimmzählern werden die Ratsmitglieder Meisel und Stoltze benannt und einstimmig 

vom Rat bestätigt.  

 

Es erfolgen die geheime Abstimmung sowie die Stimmauszählung durch die Stimmzäh-

ler.  

 

Bürgermeister Wassong gibt das Abstimmungsergebnis bekannt:  

 

28 Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag „Beate Siegers“; es gab 2 Nein-Stimmen 

sowie 1 Stimmenthaltung 

 

Bürgermeister Wassong stellt fest, dass somit Ratsmitglied Beate Siegers zur ersten 

stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wurde.  

 

Auf Befragen von Bürgermeister Wassong, ob sie die Wahl annehme, erklärt Ratsmit-

glied Siegers, dass sie ihr Amt als zweite stellvertretende Bürgermeisterin mit sofortiger 

Wirkung niederlege und die Wahl zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin an-

nehme.  

 

Bürgermeister Wassong führt die neue erste stellvertretende Bürgermeisterin Siegers 

in ihr Amt ein, verpflichtet sie in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaf-

ten Wahrnehmung ihrer Aufgaben und gratuliert ihr zu ihrem neuen Amt.  

 
 

 

 




